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§ 47 K-SchG

K-SchG - Karntner Schulgesetz - K-SchG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

Wenn Volksschulen mit einer Mindestschuilerzahl von 300 - ohne Einrechnung angeschlossener Sonderschulklassen -,
Sonderschulen mit einer Mindestschulerzahl von 100, Polytechnische Schulen mit einer Mindestschulerzahl von 300,
Mittelschulen mit einer Mindestschiilerzahl von 600 - ohne Einrechnung angeschlossener Polytechnischer Klassen -
und Berufsschulen mit einer Mindestschilerzahl von 2000 wahrend eines Schuljahres gefihrt werden sind sie zu
teilen, wenn die raumlichen Voraussetzungen eine Teilung ermdglichen und eine Minderung der Organisationsform im
Hinblick auf die unter Berlcksichtigung der Geburtenziffern voraussichtlichen Schiilerzahlen nicht zu erwarten ist. Die
Teilung ist zu widerrufen, wenn die Mindestschtilerzahl, die Voraussetzung fur die Teilung war, voraussichtlich dauernd
nicht mehr gegeben ist. Dies gilt nicht, wenn vom Widerruf eine zweisprachig gefuhrte Schule betroffen ware.

In Kraft seit 01.09.2022 bis 31.08.2026

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 47 K-SchG
	K-SchG - Kärntner Schulgesetz - K-SchG


